
Vorgehen bei potenziellem Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen
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Vorbehältlich allfällig anderslautender Bestimmungen des Doping-Statuts (DS) von Swiss Olympic

Start

Der nationale Sportverband wird via SIMON Clearinghouse 
über die durchgeführte Dopingkontrolle informiert

Die A-Probe wird in einem von der WADA 
akkreditieren Labor analysiert (Art. 6.1 u. 6.2 DS)

Sind in der 
A-Probe des Athleten 

verbotene Substanzen, Metaboliten 
oder Marker von verbotenen 

Substanzen vorhanden?
(Art. 2.1 DS)Das Labor informiert Antidoping Schweiz über 

das negative Analyseresultat (Art. 6.4 DS)

Antidoping Schweiz informiert den Athleten 
via E-Mail über das negative Analyseresultat

Ende

Das Labor informiert in anonymisierter Form 
Antidoping Schweiz, die WADA und den internationalen 

Sportverband über das positive Analyseresultat

Ja

Stellt 
Antidoping Schweiz eine 

offensichtliche Abweichung von den 
Ausführungsbestimmungen für Kontrollen und 

Ermittlungen oder dem IS für Labors fest, welche 
das positive Analyseresultat 

verursacht haben?
(Art. 7.2 DS)Besitzt 

der Athlet eine gültige 
ATZ für die in der A-Probe 

vorhandene Substanz?
(Art. 7.2 DS)

Nein

Kann 
dem Athleten aufgrund 

seines Status nachträglich eine ATZ 
ausgestellt werden?

(Art. 7.2 DS)

Nein
Negatives Analyseresultat

Antidoping Schweiz informiert 
den Athleten über sein 

Recht eine nachträgliche ATZ 
zu beantragen

Antidoping Schweiz informiert den Athleten (mit 
Kopie an den nationalen Sportverband) über das 

positive Analyseresultat, sein Recht die Analyse der 
B-Probe zu verlangen, die Kopien der Labor-
unterlagen anzufordern, die Möglichkeit sich 

freiwillig vorläufig sperren zu lassen und eine erste 
Stellungnahme einzureichen

(Art. 7.3 u. 14.1 DS)

Nein

Ist der Antrag
für eine nachträgliche ATZ von 

der ATZ-Kommission oder in einem Rechts-
mittelverfahren durch die DK 

bewilligt worden?

Antidoping Schweiz informiert den Athleten, die 
WADA und den internationalen Sportverband 

über das negative Analyseresultat

Ende

Nein

Verlangt der Athlet die
Analyse der B-Probe?

Nein

Die B-Probe wird in einem von der WADA 
akkreditierten Labor analysiert (Art. 6.1 u. 6.2 DS)

Ja

Das Labor informiert in anonymisierter Form 
Antidoping Schweiz, die WADA und den 
internationalen Sportverband über das 

Analyseresultat der B-Probe

Bestätigt das
Analyseresultat der B-Probe das 

Analyseresultat der 
A-Probe?

Negatives Analyseresultat

Nein

Antidoping Schweiz informiert den Athleten und 
den nationalen Sportverband über das negative 

Analyseresultat der B-Probe

EndeDas positive Analyse-
resultat der A-Probe

gilt als definitiv 
(Art. 2.1.2 DS)

Antidoping Schweiz informiert 
den Athleten und den nationalen 
Sportverband über das positive 

Analyseresultat der B-Probe

Ja

Antidoping Schweiz stellt einen Antrag auf 
Verfahrenseröffnung an die DK (Art. 4 VerfRegl)

Betrifft
das positive Analyseresultat 

eine nicht spezifische Substanz?
(Art. 4.2.2 DS)Die DK muss eine vorläufige Sperre 

des Athleten aussprechen (Art. 7.9.1 DS)
Die DK kann eine vorläufige Sperre 

des Athleten aussprechen (Art. 7.9.1 DS)

Die DK eröffnet das disziplinarrechtliche Verfahren 
(Art. 4 VerfRegl)

Die DK informiert den Athleten, den nationalen Sportverband 
und Antidoping Schweiz über das eröffnete Verfahren und eine 

allfällige vorläufige Sperre (Art. 4 VerfRegl)

Ist der Athlet nicht bereits vorläufig gesperrt, kann er sich 
freiwillig vorläufig sperren lassen (Art. 7.3 DS)

u.U. Untersuchungsverfahren (Art. 5 VerfRegl)

Erfolgt der 
Entscheid an der Hauptverhandlung mit 

mündlicher Begründung?

Hauptverhandlung vor der DK mit dem Athleten,
dem nationalen Sportverband und 

Antidoping Schweiz (Art. 10 VerfRegl)

Der Entscheid der DK mit schriftlicher 
Begründung wird dem Athleten, dem 

nationalen und internationalen Sportverband, 
Antidoping Schweiz und der WADA zugestellt 

(Art. 15 VerfRegl)

Wird ein 
Verstoss gegen die 

Anti-Doping-Bestimmungen 
festgestellt?

Der Athlet, der nationale und internationale 
Sportverband, Antidoping Schweiz und die 

WADA erhalten das Urteilsdispositiv

Ja

Der Entscheid darf ohne Zustimmung 
des Athleten nicht offen gelegt 

werden (Art. 14.3.3 DS)

Nein
Der Athlet, der nationale und 

internationale Sportverband und 
Antidoping Schweiz können 

innerhalb von 21 Tagen nach 
schriftlicher Eröffnung des 

Entscheides Berufung beim TAS 
einlegen (Art. 13.1 u. 13.2 DS)

Die Berufungsfrist der WADA 
kann länger als 21 Tage dauern 

(Art. 13.2.2 DS)

Nein

Antidoping Schweiz publiziert
die Medienmitteilung von Swiss 

Olympic auf der Homepage 
(Art. 14.3.2 DS)

Der nationale Sportverband 
kann über den Entscheid 

der DK informieren

Allfällige Bussen, Analyse- und Verfahrenskosten sowie 
Parteientschädigungen werden von Antidoping Schweiz 

eingefordert (Art. 21.2 DS u. 17 VerfRegl)

Ende

Zuständigkeit: 
Swiss Olympic

Zuständigkeit: 
DK für Dopingfälle 
von Swiss Olymic

Zuständigkeit: 
Antidoping 

Schweiz Antidoping Schweiz führt bei einem Athleten 
eine Dopingkontrolle durch (Art. 5.1.1 DS)

Der nationale Sportverband ist 
ab diesem Zeitpunkt Partei im 

disziplinarrechtlichen Verfahren 
und besitzt sämtliche Unterlagen 

(Art. 3 Abs. 1 VerfRegl) 

Antidoping Schweiz nimmt 
öffentlich keine Stellung zu 

laufenden Verfahren 
(Art. 14.3.5 DS)

Ende

Zuständigkeit: 
Antidoping Schweiz und 
nationaler Sportverband

Der Athlet wird vom Vorwurf des 
Dopings freigesprochen

Der Athlet wird des Dopings 
schuldig erklärt und verurteilt

Der Athlet und der nationale Sportverband erhalten die 
Möglichkeit für eine Stellungnahme sowie zum Stellen von 

Anträgen (Art. 4 VerfRegl)

Ja
Ja

Ja

Die Teilnahme des nationalen 
Sportverbandes an der 

Hauptverhandlung ist freiwillig

Wird ein 
Verstoss gegen die 

Anti-Doping-Bestimmungen 
festgestellt?

Swiss Olympic informiert per 
Medienmitteilung über den 

Entscheid der DK

Antidoping Schweiz publiziert
die Medienmitteilung von Swiss 

Olympic auf der Homepage 
(Art. 14.3.2 DS)

Der nationale Sportverband 
kann über den Entscheid 

der DK informieren

Der Athlet erscheint während 
der Dauer seiner Sperre auf der 

Internetseite von Antidoping 
Schweiz auf der Liste der 

gesperrten Sporttreibenden

Der Athlet wird des Dopings 
schuldig erklärt und verurteilt

Der Athlet erscheint während
der Dauer seiner Sperre auf der 

Internetseite von Antidoping 
Schweiz auf der Liste der 

gesperrten Sporttreibenden

Swiss Olympic informiert per 
Medienmitteilung über 
den Entscheid der DK

Der nationale Sportverband überwacht das Teilnahmeverbot 
des Athleten während der Dauer der Sperre 

Ja

Ja Nein

Der Athlet, der nationale und 
internationale Sportverband und 

Antidoping Schweiz können 
innerhalb von 21 Tagen nach 

schriftlicher Eröffnung des 
Entscheides Berufung beim TAS 
einlegen (Art. 13.1 u. 13.2 DS)

Die Berufungsfrist der WADA 
kann länger als 21 Tage dauern 

(Art. 13.2.2 DS)

Nein Ja

Der Entscheid darf ohne Zustimmung 
des Athleten nicht offen gelegt 

werden (Art. 14.3.3 DS)

Der Athlet wird vom Vorwurf des 
Dopings freigesprochen

Der Athlet, der nationale und 
internationale Sportverband, 

Antidoping Schweiz und der WADA 
erhalten den Entscheid der DK mit 

schriftlicher Begründung 
(Art. 15 VerfRegl)

Ende

Ja Nein

Der Athlet, der nationale und 
internationale Sportverband, 

Antidoping Schweiz und der WADA 
erhalten den Entscheid der DK mit 

schriftlicher Begründung 
(Art. 15 VerfRegl)
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